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Allgemeine Geschäftsbedingungen HINNEN Spielplatzgeräte AG 

 

1. Geltungsbereich 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen gelten für die Geschäftsbeziehungen zwi-

schen der HINNEN Spielplatzgeräte AG (nachfolgend 

HINNEN genannt) und ihren Kunden. Die Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen werden bei allen Verträ-

gen zwischen den Parteien angewendet. Abwei-

chende Bedingungen sind für HINNEN nur verbind-

lich, wenn sie von ihr ausdrücklich anerkennt, wer-

den. 
 

2. Angebote und technische Angaben 

Sämtliche Preise verstehen sich exklusive Montage 

und Bodenarbeiten, exklusive Transportkosten und 

LSVA-Anteil sowie exklusive Mehrwertsteuer. Preis-

änderungen vorbehalten. 

Sollten von HINNEN geplante Projekte nicht ausge-

führt, an Dritte vergeben oder durch die Kunden 

selber realisiert werden, behält sich HINNEN eine 

nachträgliche Verrechnung der Planungsaufwände 

in der Höhe von bis zu 20 % der Gerätepreise vor. 

Umfassende Planungen und Projektbegleitungen 

werden verrechnet. 

HINNEN behält sich vor, Konstruktionen und Aus-

führungen der Geräte zu ändern, sofern es der Qua-

lität dient und für den Kunden zumutbar ist. Dies 

betrifft insbesondere Anpassungen aufgrund geän-

derter Sicherheitsnormen und Produkteoptimierun-

gen. 

Technische Angaben, Pläne sowie Bildmaterialien in 

den Verkaufsunterlagen und digitalen Medien sind 

als Richtlinie zu verstehen und können teilweise von 

den tatsächlichen Angaben abweichen. 

Die Offertgültigkeit beträgt 3 Monate, wenn nicht 

anders vereinbart. 
 

3. Lieferung und Abnahme 

Die Lieferfrist bei den meisten Standardprodukten 

beträgt ca. 4 bis 12 Wochen. Gewisse Produkte sind 

im Werk in Sarnen früher abholbereit. Nicht aus-

drücklich als verbindlich abgemachte Liefertermine 

und Lieferfristen gelten als unverbindlich. 

In der Regel wird der Kunde in der Vorwoche der 

Lieferung betreffend Liefertag avisiert – in Ausnah-

mefällen mindestens einen Werktag vor Ausliefe-

rung. HINNEN ist, sofern dem Kunden zumutbar, zu 

Teillieferungen berechtigt. Bei Bestellung beginnt 

die von HINNEN angegebene Lieferzeit erst, wenn 

alle für den Auftrag relevanten Fragen geklärt wor-

den sind. 

Bei Warenwert unter CHF 2‘000.– gelten je nach 

Entfernung (Sarnen bis Bestimmungsort) bestimmte 

Fixpreise. Lieferungen ab CHF 2‘000.– werden 

schweizweit mit 1,9 % LSVA und Transportkostenan-

teil auf den Bruttobetrag verrechnet. Für Exporte 

gelten andere Lieferbestimmungen.  

Der Kunde verpflichtet sich, die bestellte Ware an-

zunehmen. Die Vorarbeiten müssen bauseitig aus-

geführt sein, damit HINNEN allfällige Montagen wie 

vereinbart durchführen kann. Anderenfalls werden 

dem Kunden oder Verursacher die angefallenen 

Aufwände wegen Annahmeverzugs verrechnet. 

Der Kunde verpflichtet sich, die Ware nach Eingang 

innerhalb von 5 Werktagen zu kontrollieren. Män-

gel, welche offensichtlich sind, müssen vom Kunden 

sofort an HINNEN gemeldet werden. 
 

4. Zahlungsbedingungen 

Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, lauten 

die Zahlungskonditionen 30 Tage netto. Akonto 

Rechnungen gemäss SIA. Im Übrigen gelten die 

Bestimmungen nach Schweizer Obligationenrechts 

(OR). 
 

5. Garantie 

• 2 Jahre Garantie auf bewegliche Teile und La-

ger gegen Funktionsstörungen oder Beschädi-

gung, welche auf Material oder Herstellungs-

fehler zurückzuführen sind. 

• 2 Jahre Garantie auf sämtliche Kunststoffteile 

und Kunststoffelemente. 

• 5 Jahre Garantie auf Seile und Netze mit Stahl-

einlagen. 

• 5 Jahre Garantie auf druckimprägnierte Hölzer 

gegen Bruch und Fäulnis, welche die Standsi-

cherheit beeinträchtigen. 
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• 7 Jahre Garantie von Douglasien- und Lärchen-

hölzern gegen Bruch und Fäulnis, welche die 

Standsicherheit beeinträchtigen. 

• 10 Jahre Garantie von Robinienhölzern gegen 

Bruch und Fäulnis, welche die Standsicherheit 

beeinträchtigen. 

• 20 Jahre Garantie auf Geräte in verzinktem 

Stahl und Edelstahl.  

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleiss, 

Oberflächenkorrosion oder Vandalismusschäden. 

Schäden, welche durch eine unsachgemässe Mon-

tage oder unsachgemässen Unterhalt hervorgeru-

fen wurden, sind ebenfalls von der Garantie ausge-

schlossen. Zu beachten sind insbesondere die Ein-

baupläne von HINNEN und die Richtlinien betref-

fend Wartung und Unterhalt der Geräte SN EN 

1176-1:2023. 
 

6. Haftung 

HINNEN haftet nur für direkte Schäden, die durch 

grobfahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung 

entstanden sind. Eine Haftung für indirekte Schä-

den, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder Da-

tenverlust ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zu-

lässig. 
 

7. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung der gelieferten 

Ware bleibt diese im Besitz von HINNEN. Zusätzlich 

ist der Käufer bis zur vollständigen Bezahlung nicht 

befugt, die Ware zu verpfänden, verkaufen, vermie-

ten oder auszuleihen. 
 

8. Datenschutz 

Personendaten werden ausschliesslich zur Ver-

tragserfüllung verarbeitet und gemäss den Bestim-

mungen des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG) 

behandelt. Weitere Informationen finden sich in der 

Datenschutzerklärung unter: www.bimbo.ch/de/im-

pressum 
 

9. Höhere Gewalt (Force Majeure) 

Im Falle höherer Gewalt wie Naturereignissen, Epi-

demien, Streik, Krieg oder behördlichen Anordnun-

gen ist HINNEN von der Vertragserfüllung befreit, 

solange das Ereignis und dessen Folgen andauern. 

Schadenersatzansprüche sind in diesen Fällen aus-

geschlossen. 
 

10. Subunternehmer 

HINNEN ist berechtigt, Subunternehmer für die 

Leistungserbringung beizuziehen. 
 

11. Elektronische Kommunikation 

Mitteilungen per E-Mail gelten als rechtsverbindlich, 

sofern keine strengere Form gesetzlich vorgeschrie-

ben ist. 
 

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Für allfällige Streitigkeiten ist der Gerichtsstand Sar-

nen Obwalden Erfüllungsort, sofern kein anderer 

gesetzlich zwingender Gerichtsstand besteht. Es 

kommt schweizerisches Recht zur Anwendung. 
 

13. Copyright 

Sämtliche Angaben, Produkte, Konstruktionen und 

der gesamte Inhalt der Unterlagen von HINNEN 

Spielplatzgeräte AG sind kopiergeschützt. 
 

14. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teil-

weise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen unberührt. Die ungültige 

Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die 

dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 
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